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Die Ofcom, die Medienregulierungsbehörde des Vereinigten Königreichs, hat eine
Sammelklage von zehn Brexit-Befürwortern über Verstöße der BBC gegen die
Regeln der Unparteilichkeit im Communications Act und im Broadcasting Code im
Rahmen der Berichterstattung über den Brexit zurückgewiesen. Konkret bezog
sich die Klage auf Sendungen von BBC Radio Four. Im Einzelnen: die
Berichterstattung über die fünfte Runde der Brexit-Verhandlungen in der
Paradesendung des Radiosenders „Today”; Folge 3 des ‘Brexit: A Guide for the
Perplexed’; und einen speziellen Sendetag über ‘Britain at the Crossroads’. Diese
Sendungen waren zwischen dem  9. Oktober 2017 und dem 29. März 2018
ausgestrahlt worden.

Die Kläger behaupteten, dass in den Sendungen der BBC systematisch die Brexit-
Befürworter unterrepräsentiert waren und dass den EU-Anhängern und Brexit-
Gegnern mehr Zeit, Raum und mehr Nachdruck gewidmet worden sei.

Die Vorschriften über “due impartiality” (gebührende Unparteilichkeit) sind im
Communications Act 2003 und in § 5 des Broadcasting Code enthalten und legen
fest, dass Nachrichten im Fernsehen und im Hörfunk mit „gebührender
Unparteilichkeit” präsentiert werden müssen. Das Gesetz schreibt auch vor, dass
in allen Sendungen über kontroverse politische Themen und aktuelle politische
Themen „gebührende Unparteilichkeit“ gewahrt werden müssen. Der Kodex
präzisiert, dass das Adjektiv „due“ eine wichtige Rolle spielt für die Definition der
Unparteilichkeit. Unparteilichkeit bedeute, dass keine Seite in der
Berichterstattung einseitig bevorzugt werden darf, es bedeutet jedoch nicht, dass
für die  unterschiedlichen Standpunkten gleiche Sendezeit reserviert werden
müsse und auch nicht, dass jedes Argument vorgestellt werden muss. Eine
wichtige Rolle spiele auch der Kontext der Sendung, und der Ansatz zur
Unparteilichkeit könne je nach Art des Themas, Art des Programms und Senders
sowie der Zuschauererwartungen unterschiedlich sein. Das wird auch in den
Leitlinien für Fernsehsender betont, die von der Ofcom herausgegeben wurden.
Die Ofcom müsse abwägen zwischen dem Recht des Fernsehsenders auf freie
Meinungsäußerung nach Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) und den Anforderungen an die Unparteilichkeit.
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Nach Auffassung der Ofcom waren in diesem Fall eine Reihe von Kontextfaktoren
von Bedeutung. So gebe es erhebliche Unterschiede zwischen den Sendungen,
was das Format und die Art der Sendungen sowie die Erwartungen der Zuschauer
betrifft. Alle Sendungen waren nach dem Brexit-Referendum ausgestrahlt worden,
als die öffentliche Debatte sich von einer einfachen binären Entscheidung über die
EU-Mitgliedschaft zu einer komplexeren und nuancierten Diskussion darüber
entwickelte, welche Form der Brexit annehmen sollte. Die Zuschauer erwarteten
eine große Bandbreite unterschiedlicher Ansichten über den Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der EU und die Auswirkungen des Brexits.

Die Ofcom kam zu dem Schluss, dass jede der untersuchten Sendungen eine
ganze Reihe alternativer Betrachtungsweisen enthielt. Dies gelte nicht nur für die
einzelnen Sendungen, sondern auch für Programme, die mit den einzelnen
Beiträgen in Zusammenhang standen. Außerdem hatten die Journalisten
verschiedene Redaktionstechniken eingesetzt, um sicherzustellen, dass
alternative Ansichten vertreten waren und dass der Grundsatz der
Unparteilichkeit eingehalten wurde. So  waren zum Beispiel Gäste mit
unterschiedlichen politischen Ansichten in die Sendung eingeladen worden, oder
es wurden Zuschauer nach ihrer Meinung gefragt, es gab Interviews mit Politikern
unterschiedlicher Ansicht, Kritiken von Zeitungen, die entgegengesetzte
Ansichten vertreten  und Beiträge von Sonderkorrespondenten mit zusätzlichen
Analysen und Kontext. Das heißt, in jeder der Sendungen waren genügend
alternative Gesichtspunkte dargestellt worden.  .
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https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/136585/Issue-372-of-Ofcoms-
Broadcast-and-On-Demand-Bulletin.pdf

Ofcom, “Coverage of issues surrounding the UK’s exit from the EU’, Ofcom
Broadcast and on Demand Bulletin 372, 11. Februar 2019, 23

IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 2

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/136585/Issue-372-of-Ofcoms-Broadcast-and-On-Demand-Bulletin.pdf
https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0028/136585/Issue-372-of-Ofcoms-Broadcast-and-On-Demand-Bulletin.pdf


IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 3


